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Offentlichkeit als Herausforderung für Theologie
un Kırche

„Religion als Privatsache un: als öffentliche Angelegenheıit Kırche 1n pluralıstıi-
schen Gesellschaften“, autete das Thema des letztjJaährigen 5Sympos1ons des
Rats der Europäischen Bischofskonferenzen. Wıe hören W aäl, oing die W.ahl
des Themas auf den drıngenden Wunsch der osteuropäıschen Bischöfe zurück.
Hıer hatte die staatliıch verordnete absolute Privatheit der Religion die Kırchen
tendenziell Trägern eıner Gegenöffentlichkeit gemacht. In den Jüngsten Irans-
tormatiıonsprozessen der Gesellschaften Usteuropas oing den Kırchen diese
Funktion überraschend schnell wiıeder verloren. S1e sehen sıch heute eıner VCI-

stärkten, als bedrohlich empfundenen Privatisierungstendenz der Religion 101
über, ohne da{fß ıhnen eın schlüssiges Konzept für ıhre Raolle 1n eıner modernen,
pluralen Offentlichkeit 7ABBe Verfügung stuüunde. Wenn auch der Schmer-z un das
Unbehagen diesem Punkt 1n den westeuropälschen Kırchen durch aAllmähliche
Gewöhnung nıcht orofß seın scheint, sınd S1e prinzıpiell doch 1n eıner Ühn-
lıchen Lage. uch Sie spuren, da{fß die Tendenz Z Privatisıerung der Religion
s1e eiınem empfindlichen Punkt trıfft, ohne recht wI1ssen, W as mıiı1t ıhnen
geschieht un:! W1e€e 6S anders lautfen könnte.

In der Frage der Privatheit un! Offentlichkeit der Religion geht CS den
SECIMMECSSCHNECNHN Ort VO Religion un Kirche 1n eiıner dıfferenzıierten, demokratisch
strukturierten pluralen Gesellschatt. Se1lt iıhren Anfängen 1mM 18 Jahrhundert DG
OFT CS YAUuß spezıfischen Proprium der Praktischen Theologie, sıch jenen Fragen

stellen, die der christlichen TIradıtion 1n un durch iıhre neuzeıtliche gesell-
schaftliche Verfassung aufgegeben sınd. SeIit Anton Grafs Entwurt un Gegen-
standsbestimmung der Praktischen Theologie als sıch 1mM jeweılıgen gesellschaft-
lıchen Kontext erbauende Kırche 1STt S1C dieser Stelle unvertretbar. Heute
bündeln sıch 1ın der rage ach dem ANSCIHNCSSCHECIL Öffentlichkeitsbezug VO

Kırche un: Theologie zentrale Aufgabenstellungen der Praktischen Theologie
und ordern S1€e selbst azZzu heraus, sıch als öffentliche Theologie reflektieren.
F dieser Aufgabenstellung sollen 1er einıge och recht vorläufige Einsichten
un Anregungen erortert werden.

In eiınem ersten Schritt siınd aber zunächst begriffliche Unterscheidungen 1mM
Bedeutungsgehalt VO Offentlichkeit treffen, gaängıgen Mifsverständnissen
1m Verhältnis VO Offentlichkeit, Religion un Kırche vorzubeugen.
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Dreı Bedeutungen VO Offentlichkeit

Aus der Semantık moderner Gesellschaften sınd die Begriffe Offentlichkeit Öf-
fentliche Meınung, öffentlich un! prıval öffentlich un geheim nıcht wegzuden-
ken Dıe Bedeutungsvielfalt der Begriffe erschwert dabe; nıcht selten 1Ne UuNnge-
STOFriIe Verständigung Dies betrifft nıcht zuletzt die Diskussion das schwierige
Verhältnis \VA®)} Offentlichkeit Religion und Kırche Es 1ST deshalb zunächst
daran und verdeutlichen dafß die Semantık VO Offtentlichkeit e
unterschiedliche Bedeutungsschwerpunkte erkennen Alßt S1e erschließen sıch 1115-

besondere ber die jeweıligen Gegenbegriffe
In ersten Bedeutung trennt die Semantiık VO öffentlich un:! prıval Z WeE1

unterschiedliche Handlungs un:! Verantwortungssphären voneınander Offtentli-
chen Amtern stehen pr 1valte Rollen gegenüber öffentlichem E1ıgentum die Sphäre
des Privateigentums un der öffentlichen Kontrolle VO Angelegenheiten die
Sphäre 1vater, VO öffentlicher Kontrolle freier Entscheidungen des einzelnen
Diıe Irennung der beiden Handlungssphären oilt als konstitutiv für freiheitliche
politische un rechtliche Ordnungen In der Sphäre des Priıvyvaten können die (Se:
sellschaftsmıtglieder prinzıpiell ıhre Ziele, Lebensorientierungen un: -projekte
ohne Rücksicht auft kollektive Entscheidungen verfolgen. In ıhren Uptionen sınd
SIC nıcht alle bındende Entscheidungen gehalten, unterliegen auch keiner Of-
fentlichen Rechtfertigungspilicht.

Der Handlungs- un:! Verantwortungssphäre der Privatheit steht der gC-
OreNZLE Bereich der Offentlichkeit gegenüber Fur den spezılıschen Bereich der
Offentlichkeit oilt Ditterenz ZALT Privatheit da die TE gefallten Entscheidun-
sCchHh für alle verbindlich sınd da{ß SuC entsprechend CINCINSAMECN oder allgemeı-
NnenNn Interesse entschieden werden sollen un! da{fß S1IC der Kontrolle aller STE-
hen sollen, die ıhnen unterworten sınd Di1ie notwendigen Entscheidungen, Urgane
un Verfahren Rahmen der rechtlich konstitulerten staatlıch polıtischen Ge:
meıinschaft ZUr Regelung der SCHECINSAIMMNECN Angelegenheiten bılden diesem
Sınn den Bereich der Offentlichkeit Be1 aller Klarheit des Prinzıps bleibt CS al-
len freiheitlich demokratischen Verfassungsstaaten bıs heute varıabel un: UmMmMSTIr1L-

ten, die Grenze zwıschen Privatheıit un Offentlichkeit Jeweıls zıehen 1ST
Di1e Logik moderner Differenzierung der Handlungs un: Verantwortungs-

sphären VO Offentlichkeit un: Privatheit rechnet die Relıgion prinzıpiell der
durchaus geschätzten Sphäre des Prıyaten Die Religion gehört ach dem Ver-
ständnis moderner demokratischer Ordnungen nıcht den Bereich der für alle
verbindlichen Entscheidungen die gegenüber dem einzelnen ZUr!r Not MIt staatlı-
chen Zwangsmitteln durchgesetzt werden können bzw I1USSCI Die Verfassungs-
(Q1 der POSIUVCH WIC negaltlıven Religionsfreiheit garantıert dem Bürger C1NEC

Sphäre freier Entscheidungen Sachen Religion ohne sıch kollektiven Entschei-
dungen des (Gemeilnwesens unterwerten LLLUSSCNMN och öffentlichen Recht-
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tertigungspflicht hıinsıchtlich seıner Entscheidung unterliegen. Insofern gehört
die Religionsfreiheit als „ CFSUG Sphäre privater utonomıe“ (Habermas 1971:25)

den konstitutiven Elementen der Privatsphäre 1mM Gegenüber SADRE Sphäre der
Offentlichkeit 1mM Sınn kollektiv verbindlicher Regelungen. ET aut dem / we1-
tenVatıkanum 1ın der Erklärung ber die Religonsfreiheit hat die katholische
Kırche miıt der Grundlegung 1ın der Würde der menschlichen Person“ (Art
diesem konstitutiven Moment moderner polıtisch-rechtlicher Kultur un! Ord-
HNUNg ıhre volle Zustimmung gegeben.

Gehört für dieses Bedeutungselement die Religion be1 allen Dıifferenzie-
FrUuNsSCH 1mM einzelnen grundsätzlıch der priıvaten Handlungs- un: Verantwor-
tungssphäre Z sıeht 1es beim zweıten Bedeutungsschwerpunkt VO Offent-
ichkeit schon Zanz anders AR08  N Hıer bezieht sıch Offentlichkeit auf die Zugäng-
iıchkeit VO Kommunikationen, Beobachtungen un! Wıssen un! hat das
Gehe1imnnıis un: die Geheimhaltung Zu Gegenbegriff. „Offentlichkeit erscheıint
als eın offenes Kommunikationsforum für alle, die oder das, W A5S5

ere > hören wollen“ (Neidhardt 1994:7). Dıie öffentliche Sphäre 1ın diesem
Sınn 1St jener Bereıich, der für alle offen steht un! zugänglich 1ST bzw. se1ın soll In
ıhm wenden sıch Akteure direkt der ber Kommunikatoren ein prinzıpiell
unabgeschlossenes Publikum. Das Recht auf Privatheit 1m Gegensatz Offent-
ıchkeit schützt 1er die Privatsphäre VOT den zudringlichen Blicken un: Inter-
ventionen der Offentlichkeit.

Mıt ezug aut Offentlichkeit als das, „ W d>d VOI aller Augen gyeschieht, W as 1n
aller Munde 1St  CC (Peters 1994:44), Alßt sich Religion nıcht A4US der Offentlichkeit
verbannen. Hıer gyehört CS ZU Recht der freiıen Religi0onsausübung, sıch eın
unabgeschlossenes Publikum wenden dürfen, W1e auch ZANT: Konstituilerung e1l-
HET Versammlungsöffentlichkeit sıch fre1 un: ungehindert versammeln kön-
1iCH; Von Begınn der Ausdıfferenzierung einer Publikumsöffentlichkeit haben
die Kırchen die Notwendigkeit gesehen, für eıne öffentliche Präsenz der Religion
einzutreten un:! ıhre Botschaft einem unabgeschlossenen Publikum zugänglıch

machen. Der neutestamentliche Missionsbefehl annn als Charta des öffent-
lıchen Charakters des kirchlichen Handelns 1n dieser Dımension gelten.

Die drıtte Bedeutung VO Offentlichkeit nımmt die beiden ersten auf un: geht
1ın eınem normatıven un! emphatıschen Sınn ber sS1e hınaus. Im Kern handelt
sıch 1n der dritten Bedeutung VO Offentlichkeit eıne empirisch gegebene
der normatıv postulierte Sphäre „OÖffentlicher, uNnNgclcZWUNSZCHCI Meınungs- un:
Wıllensbildung der Mitglieder einer demokratischen politischen Gemeinschaft
ber die Regelung der öffentlichen Angelegenheıiten“ Offentlichkeit dient ıer
der Bıldung einer öffentlichen Meınung mıt anspruchsvollen Elementen eınes
freien Zustandekommens un: trejer Zustimmungsmöglichkeiten Beteili-
SUu1s aller 1m (GGemei1nwesen. Offentlichkeit 1m emphatischen Sınn erhält die
Funktion eıner diskursiven Selbststeuerung der Gesellschaft un der Legıtima-
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t10n politischer Ordnungen un Entscheidungen. ber eıne Iransparenzfunktion
hınaus beansprucht eın emphatischer Begriff VO Offentlichkeit auch Funktionen
einer diskursıven Validierung VO  w Themen un Meınungen un: eiıne aut dıe Ol-
tentliche Meınung bezogene Orientierungstunktion. Vom drıitten Verständnıis VO

Offentlichkeit AUS werden iın der cueTeN demokratietheoretischen Diskussion
Bezüge Zr Sphäre der Zıvilgesellschaft 1n Dıiıtferenz den Handlungsbereichen
VO Staat un: Wirtschaft SCZORCNH. Hat 11124  3, dıe zıvilgesellschaftliche Offentlich-
elıt 1m Blıck, ergeben sıch für die Verhältnisbestimmung Religion, Kırche
un! Theologie eıne Reihe AT  9 heraustordernder Fragestellungen, die spater
austührlich 7ZE06 Sprache kommen.

Mediale Offentlichkeit als Spiegel der Gesellschaft

Offentlichkeit wırd gegenwartıg für Kırche un! Theologıe zunächst OTFrt Z
Problem un! ZUET: Herausforderung, s1e als offenes, scheinbar unabgeschlosse-
1CSs Kommunı:kationsforum elne bisher unbekannte Funktion un: Stellung DEr
WwInnt. Das Neue hat se1ne Grundlage 1n dem technısch möglıch gewordenen un!
stet1g weıter vorangetriebenen Eınbezug aller 1ın e1in dichtes Netz medialer Kom-
munıkation. Was sıch Jjer herausbildet, bringt heute die systemtheoretische Ana-
lyse schärftsten auf den Begriff. Die massenmediale Offentlichkeit entwickelt
den Charakter e1ınes eiıgenen gesellschaftlıchen Teilsystems. Es erhält die Funk-
tı1on, allen 1ın der Gesellschaft den Teilsystemen, Organısationen, Personen
einen Spiegel YVABRe Verfügung stellen, ın dem S1e die Gesellschaft un sıch selbst
1n der Gesellschaft beobachten können. In ıhrer Kernfunktion ermögliıchen die
Massenmedien den Bezug aller aut eıne gemeinsame Realıität, zumındest
s1e erfolgreich die Fiktion eıner solchen, die annn einer Realıtät wırd (Luh-
IHNann

Das mediale Offentlichkeitssystem tolgt der Leıitorientierung Aufmerksamkeıit.
Was die Aufmerksamkeit des Publikums CITCHCNHN kann, oilt als pOSI1ELV, W AS das
Publikum kalt läßt, als negatıv. Danach prımär wiırd ausgewaählt, W as eiıne Chance
hat, Zutrıtt 7ABDE Offentlichkeit erhalten. Unterstützt wırd der ode der Auf-
merksamkeıt durch die Programmierung des Systems auf den Neuigkeıts- un
Konfliktwert VO Informationen un! den Prominenz- un Prestigewert der Spre-
cher, die sıch die Offentlichkeit wenden. Themen haben ann eine bessere
Chance, öffentlich kommuniziert werden, WCI111 S1e Identifikation un Betrof-
enheit beim Publikum auslösen un! mı1t se1liner Nahwelt 1ın Verbindung TY1N-
SCHIl sınd Zum ausdifferenzierten 5System medialer Offentlichkeit gehören aut der
eiınen Se1ite die beruflichen Medienmacher, auf der anderen Se1lte das dıitfuse Publi-
kum, das sıch scheinbar alles dreht, das aber aum eıne andere Handlungs-
möglıchkeıt besıitzt als abzudrehen (Gerhards
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Sowelılt 1n einer knappen Skızze die VO der Systemtheorie herausgearbeiteten
Entwicklungstendenzen des ın den etzten 3() Jahren voll Z Durchbruch A,
kommenen medialen Marktplatzes als Funktionssystem der Gesellschaft. Be]l aller
möglıchen Kritik 1mM einzelnen WI1e€e systemtheoretischen Zugriff insgesamt,
wırd nıemand leugnen können, da{ß die skizzierten Tendenzen o1bt.

Hat INa  =) die heute taktısch vollzogene Integration der Gesamtbevölkerung ın
das mediale OÖffentlichkeitssystem 1m Blıck, fällt ein Licht auf einıge aktu-
e]l2 Probleme un: Entwicklungen VO Religion un: Kıirche. Es sej]en 1er LL1UTr

stichwortartig ein1ıge Hınweise vegeben:
Die Ausbildung eınes zweıten, VO kırchlicher Kontrolle unabhängıgen

Medienbilds VO Kıiırche bıs 1n die Reihen der praktizıerenden Kırchenmitglieder
hıneın.

Dıie Margınalısıerung VO Kirche un! kırchlich vertafßter Religion 1n der
öffentlichen Kommunıikation gegenüber Sport, Politik un: Mode Z Be1-
spıel.

Die Ausbildung eiıner massenmedialen Soz1altorm VO Religion bıs hın
einer besonderen Art VON „Medienreligiosität“ mıiıt eıner ausgepragten „ Iranszen-
enz 1Ns Diesseits“ Das Medium Fernsehen steckt voller relig1öser Symbolık.

Dıie Bevorzugung aller Formen9VO tradıtionellen Muster abweichen-
der Religiosität 1n der öffentlichen Kommunikation:; damıt die Tendenz ıhrer
Überschätzung.

Dıie Vorliebe der öffentlichen Kommunıikation für das iınnerkirchliche Kon-
ilıktgeschehen un: die Entwicklung eines ausgepragten Krisenbewulftseins 1n der
Kırche. Der Blick 1n den „Spiegel“ verheilßt der Kırche permanent nıchts Gutes.

hne näher auf Eiınzelaspekte einzugehen, leıte 1G AUS dem bisher Gesagten
die Forderung ab Praktische Theologie muf{fß heute öffentliche Theologie 1mM Sınn
einer doppelten strategischen Ausrichtung se1ln. In eiıner ersten Rıchtung wiırd

eıner drıngenden Aufgabe der Praktischen Theologie als öffentlicher heo-
loglie, die hıstorıisch CC Lage für Theologie un: Kırche VO rund auf be-
denken. Was heißt für Theologie un: Kırche, die Menschen faktisch nıcht
mehr erreichen ohne ein zumındest mitlaufendes Bild medialer Realitätskon-
struktion? WE können sıch Theologie un Kırche auf die durchgängige Prägung
der Menschen durch die mediale Offentlichkeit einstellen? In welchem Verhältnis
stehen die Basıscodes des Evangeliums den Codes des medialen Offentlich-
keitssystems? Wıe 1St eıne truchtbare Vermittlung beider herzustellen?

Von der Möglichkeıit un! der Fähigkeıt, Vermittlungsformen finden un: NEeUu

entwiıckeln, hängt für die Zukunft VO Theologie un: Kirche vieles 1ab Man
täusche sıch nıcht: Netzt INan sıch überheblich ber die Exı1ıstenz eines öffentlich-
medialen 5Systems hinweg oder scheitern die Vermittlungsbemühungen, dürfte
der Weg 1n fundamentalistische Reaktionsmuster schwer vermeıden se1n. Am
evangelikalen Fundamentalismus Amerikas Aflt sıch beobachten, W1e€e mı1t der
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Errichtung e1ines eigenen, ach außen aggreSsSIV ausgerichteten Mediensystems
sıch der Konsequenzen medialer Offentlichkeit entziehen sucht. Die rıgıden
Selektionskriterien des OÖffentlichkeitssystems, se1ne chaotisch erscheinende Viel-
falt und se1ın ınhärenter Opportunismus geben dem Fundamentalismus die
Chance, ein Gesellschaftsbild des Vertalls un: apokalyptischen Untergangs für
die eigenen Gläubigen inszenlı1eren un:! S1€e damıt gegenüber dem Offentlich-
keitssystem iımmunısıeren.

Praktische Theologie als öffentliche Theologie bedarf neben der Vermittlungs-
leistung eıner 7weıten Grundrichtung: der Arbeıit „unterbrechender“ Gegen-
öffentlichkeit. Theologie un: Kırche mussen befähigt werden, gezielt die blinden
Flecken des medialen Spiegels der Gesellschaft thematisıeren un bewufstzu-
machen. Hıer geht 6S darum, Aufmerksamkeit für jene Menschen un Themen

schaffen, die AaUus dem medialen OÖffentlichkeitssystem herauszutallen drohen.
Je ausgepragter die (Gsesetze des Marktes die Selektivität des Offentlichkeitssy-

bestimmen, desto stärker wiırd die Tendenz, die Kehrseıiten des gesellschaft-
lıchen Lebens AUS dem Licht der Offentlichkeit 1NSs Private abzudrängen. Es geht
darum, die Logik des medialen Offentlichkeitssystems jenen Stellen 1-

brechen, N mI1t der Pastoralkonstitution sprechen der Freude un!
Hoffnung, Irauer un: Angst der Menschen VO heute, besonders der Armen un:
Bedrängten aller ATt, keinen Raum x1Dt. Zur Unterbrechungsarbeit gehört auch
die Entwicklung eıner iınnerkıirchlichen Offentlichkeit, deren Spiegel 1n kritischer
Korrelation ZU OÖffentlichkeitssystem die Akzente VON Aufmerksamkeıt, Neu-
igkeıt und Betroftenheit bewulfst anders setrtzen unternımmt.

Mıt dem Stichwort Gegenöffentlichkeıt wurde unversehens die Grenze e1l-
11C anderen Verständnis un! Funktionsbezug VO Offentlichkeit überschritten:

dem eıner diskursıven, zıvilgesellschaftliıchen Offentlichkeit. Um ıhre Realıtät
un: praktisch-theologische Relevanz soll 1m Folgenden vehen.

Das Modell diskursıver, zıvilgesellschaftlicher Öffentlichkeit un: die Kıiırche

Die Wiederentdeckung der Bedeutsamkeıit un Unverzichtbarkeit eıner zıvilen
Bürgergesellschaft gehört den Früchten der Umbruchprozesse 1n Usteuropa.
Auft den Punkt gebracht stellt die Zivilgesellschaft das organısatorische Substrat
eıner diskursiven Offentlichkeit dar. In ıhrem Kern S1€e sıch A4aUusSs

nıchtstaatliıchen und nıchtökonomischen Assozıatıonen, UOrganısationen un:! Be-
Ihre Aufgabe 1STt dıe iıntermediäre Vermittlung zwıschen den Ertahrun-

SCH un: Entscheidungen ın der Welt privater Betroffenheit un:! Lebensorientie-
LUNS auf der einen Se1lite un der veranstalteten Offentlichkeit des demokratischen
politischen Systems auf der anderen Seıite. Offentlichkeit erhält 1m Kontext der
Zivilgesellschaft gewissermaßen eınen zweıstufigen Charakter. Miıt iıhren nteres-
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SCIl, Orıentierungen, Tradıtionsbeständen un: Leidenserfahrungen treten die Buür-
CI A der Privatsphäre heraus un:! suchen 1mM Rahmen einer Pluralität VO Asso-
z1atıonen un! Bewegungen ach gemeınsamer Verarbeitung, Deutung un:! Bün-
delung iıhrer Erfahrungen.

Die orundrechtlich garantıerte Versammlungs- Uun:! Meınungsfreiheit bietet die
strukturelle Basıs für die Bıldung einer pluralen, iıntormellen Offentlichkeit mıt
unterschiedlichen Anlıegen, Zielen un: Ausrichtungen. S1e mu{ sıch auf eıne Plu-
ralıtät VO Lebenstormen, Subkulturen un Glaubensrichtungen stutzen können,
wW1e€e s$1e die orundrechtliche Norm der Glaubens- un:! Gewissenstreiheit schüt-
FAl sucht. Neben freiheitlichen Grundrechten die Zıvilgesellschaft SOZ10-
moralische Kessourcen VOIAUSs, »”  Uus denen sıch mıiıt Blick autf die Beteiligten eıner
Zıvilgesellschaft die Orıentierung Fragen des Gemeinwohls spe1ist” (v. Soosten

Die zıvilgesellschaftliche Offentlichkeit 1St 1n besonderer Weiıse darauf
gerichtet, Ungerechtigkeiten artıkulieren, vernachlässigte Probleme iıdenti-
fizıeren un:! Innovatıve Lösungen 1Ns Spiel bringen.

Aus der Funktion un! Bedeutsamkeit zıvilgesellschaftlicher Offentlichkeit für
plurale, demokratische Gesellschaften lassen sıch Normen ableiten, die für die
z1ale Sphäre diskursiver Offentlichkeit konstitutiv sınd So dürten nıcht einzelne
oder Gruppen VO Menschen systematisch VO Zugang ZuUur Offentlichkeita
schlossen werden. uch den Bedingungen medialer Vermittlung des offent-
liıchen Raums oilt die Maxıme eıner prinzıpiellen Zugangschance für alle, soll die
Offentlichkeit ıhre Aufgabe erfüllen können. Ahnliches Alßt sıch für die Offen-
eıt gegenüber Themen postulieren. Themen dürten nıcht einfach AaUS dem Raum
öffentlicher Diskurse ausgeschlossen werden. Welche Themen ın den öffentlichen
Raum gehören un! welche nıcht, soll un: annn sıch erst 1mM diskursiven Prozefß
herausstellen. Dıie Sphäre diskursiver Offentlichkeit Zn CNZL sıch drittens durch die
Bindung eınen spezıfischen, Verständigung gebundenen Kommunikations-
stil ab Offentlichkeit endet dort, lediglich verlautbart oder agıtiıert wiırd und

nıcht Überzeugung, sondern die Überwältigung des anderen geht Dis-
kursivıität heifß DOSItLV tormuliert: „Auseinandersetzungen ber Problemdefinitio-
1CH un Lösungsvorschläge werden mıiıt Argumenten ausgetragen , die Anspruch
aut Akzeptanz aufgrund VO Überzeugung erheben (Peters 1994:47).

Wıe nıcht anders Erwarten, 1St die Bedeutung un:! Reichweite eıner Zz1vıl-
gesellschaftlichen, diskursiven Offentlichkeit umstritten. Systemtheoretiker sınd
gene1gt, S1e 1n die Mottenkiste alteuropäischer enk- un: Wunschvorstellungen

verbannen. Nıemand wiırd aber leugnen können, da{ß die großen Themen, De-
batten un: ethischen Innovatıonen un Veränderungen der etzten Jahre VO  a

Umweltfragen ber die Drıtte-Welt-Thematik bıs ZUr Geschlechterproblematik
erst ber diskursive Offentlichkeiten bıs 1n die große Politik vorgedrungen sınd
Wenn heute 1mM Rückblick auf die etrtzten 30 Jahre etwa V einer überraschend
hohen Innovationsfähigkeit der demokratischen Gesellschaften Z Beispiel 1n
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PUNCLO Umwelt die ede 1st, wırd VO Potential wacher, zıvılgesellschaft-
liıcher Offentlichkeiten erkennbar.

Als Universıitätdıiszıiplin hat die Praktische Theologie ıhren Weg als öffentliche
Theologie begonnen. Marıa Theresias Interesse eıner öffentlichen Religion
führte 7A88 Entwurt Franz Stephan Rautenstrauchs tür ein reformiertes, die
Pastoraltheologie erweıtertes Theologiestudium. Dıi1e katholische Aufklärung
oing ein ambivalentes, bıs heute nachwirkendes Bündnıiıs mı1ıt den Interessen des
absolutistischen Staates öffentlicher, ordnungswirksamer relig1öser Legıitima-
t10N ein Aus heutiger Sıcht hatte die öffentliche Religion un:! mıiıt ıhr die Prakti-
sche Theologie die Kontrollücke zwischen den weıtreichenden Ansprüchen des
absolutistischen Staates gegenüber seinen Bürgern un:! seinen och eingeschränk-
vteCn Kontrollmöglichkeiten schließen. Die kırchliche Gegenbewegung des
19. Jahrhunderts richtete sıch vielfach beides: den Aufklärungs- W1e€e den
Staats-Öffentlichkeitsbezug der Praktischen Theologie. ber den Vorstof(ß 1ın den
Raum elner verkirchlichten Offentlichkeit kamen die tolgenden Entwürftfe der
Praktischen Theologie nıcht mehr hinaus. Es 1St häufiger darauf hingewiesen W O[lI-

den, da{ß sıch 1n der Entwicklung der Praktischen Theologie se1lt dem Jahrhun-
ert deutlich das reflektiert, W as Franz-Xaver Kaufmann die „Verkirchlichung
des Christentums“ ZCNANNL hat (Fürst Als Nachfolgemodell öffentlicher
Repräsentanz VO Religion bıldete sıch se1lt der Hältfte des Jahrhunderts die
Formierung elınes konfessionell-katholischen Lagers heraus, das für die Wahrung
un:! Durchsetzung katholischer Interessen 1m öffentlich-politischen Raum
SOTSCH hatte. Mıt der Erosıion des katholischen Miıleus un der konfessionell 5A C
pragten politischen ager 1n Westeuropa se1t Miıtte der 60er Jahre 1St auch dieses
Modell öftentlicher Repräsentanz VO Religion 1n die Kriıse geraten.

Damıt 1St der Weg freı geworden für ein Modell öffentlicher Religi0n, WwW1e€e
die amerıkanısche Verfassung fruh aufgewiesen hatte, 1n Europa aber nıcht ZU

Durchbruch gekommen W  — das Modell elıner zıvılgesellschaftlichen, Öffentli-
chen Repräasentanz VO Religion. Fur die Praktische Theologie als Uni1iversıtäts-
diszıplın erg1bt sıch daraus die Chance un:! Herausforderung, ıhre Ursprungsidee
als öffentliche Theologie wıeder aufzunehmen, ohne ıhren spezitıschen Bezug auftf
die Kırche als Handlungssubjekt aufgeben mussen.

Welches 1ST der Ort un: die Rolle relıg1öser TIradıtion un Überzeugungen 1mM
Kontext zıvılgesellschaftlicher Offentlichkeit Wiährend Religion 1mM Modernisıe-
rungsprozefß strukturell C  WUu  Nn AaUsSs der staatlıchen W1e€e polıtischen Offent-
ıchkeit 1m CNSCICH Sınn zurückgedrängt wiırd, oilt 1€eSs nıcht notwendig ebenso
für die Sphäre der zıvılgesellschaftlichen Offentlichkeit. Die Zıvilgesellschaft

eiıne geschützte un tunktionierende Privatsphäre VOTAaUS. Die VO öffentli-
chen Zwang freigesetzte Religion annn sıch 1m Feld des Prıvaten auf der rund-
lage treier Glaubensentscheidungen un UuNSCZWUNSCHNCK relig1öser Zusammen-
schlüsse enttalten. Im zıvilgesellschaftlichen Rahmen erhalten Moaotive einge-
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schlossen dıe relig1ösen eıne besondere Bedeutung, die AF UÜberschreiten des
Grabens VO Prıyvaten ZU Offentlichen anleıiten un:! anımıeren.

Die Zivilgesellschaft 1st auf 1MmM Privatbereich wurzelnde soz10-moralische Res-
OUrCcen angewlesen, die eın Interesse un eıne Orıientierung der allgemeınen
Sache hervorbringen. Relig1öse TIradıtionen können entsprechend Aaus dem pr1-

Bereich heraustretend ıhre Vorstellungen VO Gemeinwohl, Gerechtig-
keıt, Solidarıtät un Leben 1n den öffentlichen Diskurs einbringen. Die
diskursive Auseinandersetzung Wertorientierungen un: die Legı1timität
normatıver Bındungen gehört in den Raum zivilgesellschaftlicher Offentlichkeit.
Die relig1ösen TIradıtionen können dafür SOTISCHIL, da{f Wertfragen, Wahrheitsiragen
un: IThemen kultureller Bındung nıcht A4aUsS dem zivilgesellschaftlichen ötftfentli-
chen Diskurs hinausgedrängt werden. ank der ıhnen ZUrTr Verfügung stehenden
relig1ösen Sprache un: Symbolık sınd S1€e 1n besonderem Ma{ß 1n der Lage, Ertah-

des gesellschaftlichen Leidens artıkulierbar un! ın der zivilgesellschaftli-
chen Offentlichkeit hörbar machen.

Die Präsenz relig1öser TIradıtiıonen 1n der zıvilgesellschaftlichen Offentlichkeit
1St ıhre Fähigkeıit gebunden, sıch auf die besondere Qualität elnes diskursiven
Kommunikationsstils einzulassen. S1e sınd SCZWUNSCH, ıhre Anlıegen, Vorstellun-
SCH un: Lösungsperspektiven argumentatıv un:! otfen für Kritik vorzutragen.
Wo S1e sıch auf Verlautbarungen beschränken oder 7A86 Agıtatıon gegenüber ıhren
Gegnern übergehen, vertfehlen sS1e die Sphäre diskursiver Offentlichkeit.

Der Zivilgesellschaft entspricht eıne andere orm VO Zivilreligi0n, als S1e 1n
der TIradıtion Rousseaus un: Durkheims diskutiert wırd Die Zivilreligion der
Zivilgesellschaft stellt nıcht eiınen gesamtgesellschaftliche oder politische Integra-
t10n verbürgenden Symbol- oder Wertkomplex dar, sondern s$1e besteht aus eıner
Mehrzahl relıg1öser Interpretations- un:! Iradierungsgemeinschaften, die die
Definition gemeinsamer Überzeugungen rıngen un: 1n Toleranz wechselseitigen
1ssens anzuerkennen 1ın der Lage sınd Damıt kommen die gelebten relig1ösen
TIradıtionen 1n den Blick anstelle VO mehr oder wenıger postulierten Religionen
polıtischer oder soz1alwissenschaftlicher Provenıenz. An die Stelle der „C1vıl reli-
210n “ tretfen gewissermaßen die „public churches“ (V. Soosten

Im Kontext zivilgesellschaftlicher Offentlichkeit erhalten Kırchen als TIradie-
runsS- un! Interpretationsgemeinschaften eıne intermediäre, vermittelnde Funk-
t10N. S1e sınd einerseılts der Ort: dem die relig1ösen Erfahrungen der einzelnen
A4US der Welt des Priıvaten 1n den Raum eıner Kommunikationsgemeinschaft e1IN-
treten können. Andererseıts vermitteln s1e die Gehalte des christlichen Glaubens
1n die Sphäre zivilgesellschaftlicher Offentlichkeit als Raum der diskursiven Aus-
einandersetzungen die Identität un Zukunft der Gesellschaft hinein. Prakti-
sche Theologıe Aflßt sıch 1n dieser Dimension begreiten als Theorı1e eıner ınterme-
diären kirchlichen Praxıs. Es geht Vermittlungsleistungen Zwe!l für die Ex1-

VO Religion un Christentum ın der Moderne entscheidenden Nahtstellen.
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Die Vermuittelbarkeit iındividueller rel1ıg1öser Erfahrung ın die öffentliche Kom-
munıkatıon eıner Interpretationsgemeinschaft hıneıin stellt sıch heute wenıger
ennn Je VO selbst her. In einem EerSIieH Interpretationshorizont hat die Praktische
Theologie 1n Rechnung stellen un hermeneutisch-rekonstruktiv bearbei-
ten, da{fß auch un: gerade die Erfahrung des Relig1iösen un: Christlichen einem
strukturellen ruck der Individualisierung unterliegt.

Eın zweıter Interpretationshorizont 1St autf die Frage gerichtet, Inwıeweıt die
kırchliche Kommunikationsgemeinschaft der gewandelten Erfahrung des eli-
z10sen un: Christlichen Anschlußmöglichkeiten ZUr W1€e Schlejermacher sıch
ausdrückt „Cırkulation der reliıg1ösen Mitteilung“ (Drehsen bijetet.
Welche Deutungsmöglichkeiten eröffnet dıe christliche Tradıtion, den heuti1-
sCch relıg1ösen Erfahrungen die Chance der Entprivatisierung geben? Prakti-
sche Theologie ann Z Beispıiel nıcht arl Ernst Nıpkow ” dem TY1N-
Z1p der persönlichen Freiheit un:! SelbstbestimmungÖffentlichkeit als Herausforderung für Theologie und Kirche  Die Vermittelbarkeit individueller religiöser Erfahrung in die öffentliche Kom-  munikation einer Interpretationsgemeinschaft hinein stellt sich heute weniger  denn je von selbst her. In einem ersten Interpretationshorizont hat die Praktische  Theologie in Rechnung zu stellen und hermeneutisch-rekonstruktiv zu bearbei-  ten, daß auch und gerade die Erfahrung des Religiösen und Christlichen einem  strukturellen Druck der Individualisierung unterliegt.  Ein zweiter Interpretationshorizont ist auf die Frage gerichtet, inwieweit die  kirchliche Kommunikationsgemeinschaft der gewandelten Erfahrung des Reli-  giösen und Christlichen Anschlußmöglichkeiten zur - wie Schleiermacher sich  ausdrückt — „Cirkulation der religiösen Mitteilung“ (Drehsen 1991:112) bietet.  Welche Deutungsmöglichkeiten eröffnet die christliche Tradition, um den heuti-  gen religiösen Erfahrungen die Chance der Entprivatisierung zu geben? Prakti-  sche Theologie kann zum Beispiel nicht - so Karl Ernst Nipkow - „an dem Prin-  zip der persönlichen Freiheit und Selbstbestimmung ... vorbei entwickelt wer-  den“ (1991:150). Als Konsequenz ergibt sich die Entwicklung eines Konzepts  praktisch-theologischer Professionalität, das die Respektierung von Autonomie  des einzelnen mit begleitendem und stellvertretendem Deutungshandeln im Ho-  rizont der christlichen Botschaft verbindet.  An der zweiten Nahtstelle geht es um die Entwicklung einer Theorie kirchli-  chen Handelns in der Zivilgesellschaft. Hier hat ein erster praktisch-theologischer  Interpretationshorizont zu klären, welche Wirkungen auf die gesellschaftliche  Öffentlichkeit von Christentum und Kirche heute faktisch ausgehen. Kirche und  Theologie haben auch dort einen Öffentlichkeitsbezug, wo sie ihn leugnen. Auf-  gabe einer praktisch-theologischen Theorie kirchlichen Handelns wird es sodann,  die Botschaft vom unbedingten Heilswillen Gottes in Christus ım Kontext einer  pluralen, diskursiven Öffentlichkeit zu reflektieren. Drei Schwerpunkte drängen  sich auf:  1. Gegenüber den Tendenzen zur umfassenden, interessenbesetzten Lüge im  medialen Öffentlichkeitssystem thematisch die Frage und die Suche nach Wahr-  heit und Verbindlichkeit in der diskursiven Öffentlichkeit nicht zur Ruhe kom-  men zu lassen. 2. Jenen Gruppen in der Gesellschaft eine öffentliche Stimme zu  verleihen, denen die organisatorische und intellektuelle Kraft und Macht fehlt,  um sich am Prozeß reflexiver Selbststeuerung der Gesellschaft beteiligen zu kön-  nen. Es geht um die Veröffentlichung von Erfahrungen des Leids, des Häßlichen,  Dunklen und Unterdückten in der Gesellschaft. 3. Für die Sicherung eines dis-  kursiven Bestands öffentlicher Kommunikation einzutreten als Bedingung der  Möglichkeit, die Botschaft vom Reich Gottes dialogisch in den Prozeß der Selbst-  findung der Gesellschaft einbringen zu können.  Vieles spricht dafür, daß für die Zukunftsfähigkeit des Christentums in der ent-  falteten Moderne seine wirksame Präsenz innerhalb der zivilgesellschaftlichen  Öffentlichkeit ein zentraler Faktor darstellt. Insofern geht es beim Eintreten für  823vorbeı entwickelt WCI-

den“ (1991:150). Als Konsequenz erg1ıbt sıch die Entwicklung eınes Konzepts
praktisch-theologischer Professionalıtät, das die Respektierung VO AÄAutonomıie
des einzelnen mıt begleitendem un stellvertretendem Deutungshandeln 1mM H6
rzont der christlichen Botschaft verbindet.

An der zweıten Nahtstelle geht CS die Entwicklung einer Theorie kırchli-
chen Handelns 1n der Zivilgesellschaft. Hıer hat eın erfster: praktisch-theologischer
Interpretationshorizont klären, welche Wirkungen auf die vesellschaftlıche
Offentlichkeit VO Christentum und Kırche heute faktısch ausgehen. Kırche un:
Theologie haben auch OTIt eınen Öffentlichkeitsbezug, S1€e ıh leugnen. Auf-
gabe eiıner praktisch-theologischen Theorie kırchlichen Handelns wiırd CS sodann,
die Botschaft VO unbedingten Heilswillen (sottes 1n Christus 1mM Kontext eiıner
pluralen, diskursiıven Offentlichkeit reflektieren. Dreı Schwerpunkte drängen
sıch auf:

Gegenüber den Tendenzen Zr umfassenden, iınteressenbesetzten Lüge 1m
medialen OÖffentlichkeitssystem thematisch die rage un:! die Suche ach Wahr-
eıt und Verbindlichkeit 1n der diskursiven Offentlichkeit nıcht JT uhe kom-
HG lassen. Jenen Gruppen 1n der Gesellschaft eine öffentliche Stimme
verleihen, denen die organısatorische un ıntellektuelle Kraft un Machrt fehlt,

sıch Prozefß reflex1iver Selbststeuerung der Gesellschaft beteiligen kön-
11C  = Es geht die Veröffentlichung VO Erfahrungen des Leids, des Häfßlichen,
Dunklen un: Unterdückten 1n der Gesellschatft. Fur die Sıcherung e1ınes dis-
kursıven Bestands öffentlicher Kommunikation einzutreten als Bedingung der
Möglichkeıit, die Botschaft VO Reich (sottes dialogisch 1n den Proze{fß der Selbst-
tindung der Gesellschaft einbringen können.

Vieles spricht dafür, da{ für die Zukunftsfähigkeit des Christentums 1n der enNt-

falteten Moderne seine wiıirksame Präsenz iınnerhal der zıvilgesellschaftlichen
Offentlichkeit ein zentraler Faktor darstellt. Insofern geht N eım Eıintreten für
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eiıne zıvilgesellschaftliche Offentlichkeit auch die Zukunft der christlichen
Botschaft selbst. Umgekehrt wird ohl auch eine lebendige zıvilgesellschaftliche
Offentlichkeit ohne die Kraftt der relig1ösen Tradıtionen auft Dauer nıcht Bestand
haben können.
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